
Stand: 03.11.2004

Satzung ü ber die Benutzung der Kindergärten der Stadt Gedern
vom 28.04.1994 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 31.01.1997

(in Kraft seit 08.03.1997)

§ 1 Träger und Rechtsform

Die Kindergä rten werden von der Stadt Gedern als öffentliche Einrichtung unterhalten. Durch
ihre Inanspruchnahme nach Maßgabe dieser Satzung entsteht ein öffentlich-rechtliches Benut-
zungsverhä ltnis.

§ 2 Aufgaben

Die Aufgaben der Kindergä rten bestimmen sich nach § 2 des Hessischen
Kindergartengesetzes.

§ 3 Kreis der Berechtigten

(1)
Die Kindergä rten stehen grundsä tzlich allen Kindern, die in der Stadt ihren Wohnsitz
(Hauptwohnung i.S. des Melderechts) haben, vom vollendeten 3.Lebensjahr an bis zum
Schulbesuch offen.

(2)
Der Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens besteht fü r Kinder, die bis zum 01.08. das
3. Lebensjahr vollendet haben, ab dem 01. August eines jeden Jahres.

(3)
Bevorzugt aufgenommen werden Kinder, die aus besonderen sozialen und pä dagogischen
Grü nden vorrangig der Förderung und Betreuung bedü rfen. Im ü brigen entscheidet der
Zeitpunkt der Anmeldung fü r die Aufnahme des Kindes.

(4)
Wenn die amtlich festgelegte Höchstbelegung des jeweiligen Kindergartens erreicht ist,
können weitere Aufnahmen erst nach Freiwerden von Plä tzen erfolgen.

(5)
Kinder, die an ansteckenden Krankheiten leiden, werden nicht aufgenommen. Im Zweifel
entscheidet ein Arzt, der von der Stadt im Einvernehmen mit den Erziehungsberechtigten
benannt wird.

(6)
Dreijä hrige Kinder werden zunä chst nur probeweise aufgenommen.
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§ 4 Betreuungszeiten

(1)
Die Kindergä rten sind an Werktagen montags bis freitags geöffnet. Der Magistrat wird
ermä chtigt, in Absprache mit dem Ausschuß fü r Jugend,Soziales,Sport und Kultur und den
Elternbeirä ten, Ö ffnungszeiten festzusetzen und diese öffentlich bekannt zu machen.

(2)
Wä hrend der gesetzlich festgelegten Sommerferien in Hessen kann jeder Kindergarten bis zu
4 Wochen geschlossen werden..

(3)
Wenn das Betreuungspersonal zu Arbeitsgemeinschaften, Fortbildungsveranstaltungen usw.
einberufen wird, bleiben die Kindergä rten an diesen Tagen ebenfalls geschlossen.

(4)
Bekanntgaben erfolgen durch Veröffentlichugn im Kreisanzeiger fü r Wetterau und
Vogelsberg und durch Aushang in den Kindergä rten.

§ 5 Aufnahme

(1)
Jedes Kind muß unmittelbar vor seiner Anmeldung und vor sener Aufnahme in den
Kindergarten ä rztlich untersucht werden, was durch Vorlage eines ä rztlichen Zeugnisses
nachzuweisen ist.

(2)
Die Aufnahme erfolgt nach schriftlicher Anmeldung bei der Kindergartenleitung.

(3)
Mit der Anmeldung anerkennen die Erziehungsberechtigten diese Satzung und die
Gebü hrensatzung.

(4)
Kinder aus Familien, in denen ansteckende Krankheiten vorkommen, dü rfen den Kindergarten
nur besuchen, wenn eine ä rztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorgelegt wird.
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§ 6 Pflichten der Erziehungsberechtigten

(1)
Es wird erwartet, daß die Kinder den Kindergarten regelmä ßig besuchen; sie sollen spä testens
bis 9.00 Uhr eintreffen.

(2)
Die Kinder sind sauber und zweckmä ßig gekleidet zu bringen.

(3)
Die Kinder dü rfen den Heimweg nicht alleine bewä ltigen, sonder mü ssen immer abgeholt
werden. Sollen Kinder von anderen Personen als den Erziehungsberechtigten abgeholt
werden, bedarf es zuvor einer schriftlichen Erklä rung gegenü ber der Kindergartenleitung.
Jugendlichen unter 14 Jahren bleibt das Abholen untersagt.

(4)
Bei Verdacht oder Auftreten ansteckender Krankheiten beim Kind oder in der Wohn-
gemeinschaft des Kindes sind die Erziehungsberechtigten zu unverzü glicher Mitteilung an die
Kindergartenleitung verpflichtet. In diesen Fä llen darf der Kindergarten erst wieder besucht
werden, wenn eine ä rztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegt.

(5)
Das Fehlen des Kindes ist unverzü glich der Kindergartenleitung mitzuteilen.

(6)
Die Erziehungsberechtigten haben die Satzungsbestimmungen mit Gebü hrensatzung
einzuhalten und insbesondere die Gebü hren zu entrichten.

§ 7 Pflichten der Kindergartenleitung

(1)
Die Kindergartenleitung gibt den Erziehungsberechtigten der Kinder wöchentlich einmal in
einer Sprechstunde Gelegenheit zu einer Aussprache.

(2)
Treten die im Bundesseuchengesetz genannten Krankheiten oder ein hierauf gerichteter
Verdacht auf, so ist die Kindergartenleitung verpflichtet, unverzü glich die Stadt und
gleichzeitig das Gesundheitsamt zu unterrichten und dessen Weisungen zu befolgen.

§ 8 Elternversammlung und Elternbeirat

Fü r Elternversammlung und Elternbeirat nach § 4 Abs.1 und 2 des Hessischen Kindergarten-
gesetzes wird Nä heres durch die Satzung ü ber Elternversammlung und Elternbeirat bestimmt
(§ 4 Abs.3 des Hessischen Kindergartengesetzes).
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§ 9 Versicherung

(1)
Die Stadt versichert auf ihre Kosten alle Kinder gegen Sachschä den.

(2)
Gegen Unfä lle im Kindergarten sowie auf dem Hin- und Rü ckweg sind die Kinder gesetzlich
unfallversichert (vgl.§ 539 Abs.1 Nr.14a RVO).

§ 10 Benutzungsgebü hren

Fü r die Benutzung der Kindergä rten wird von den gesetzlichen Vertretern der Kinder eine im
voraus zahlbare Benutzungsgebü hr nach Maßgabe der jeweils gü ltigen Gebü hrensatzung zu
dieser Satzung erhoben.

§ 11 Abmeldung

(1)
Abmeldungen sind schriftlich bis zum 15. eines Monats zum Ende des nä chsten Monats bei
der Kindergartenleitung vorzunehmen; gehen sie erst nach dem 15. dort ein, werden sie erst
zum Ablauf des ü bernä chsten Monats wirksam.

(2)
Innerhalb der letzten drei Monate vor den Sommerferien und vor der Einschulung eines
Kindes kann eine Abmeldung nur aus zwingenden triftigen Grü nden (z.B.Wegzug aus der
Stadt) erfolgen.

(3)
Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das Verhalten des Kindes eine fü r den
Betrieb des Kindergartens unzumutbare Belastung, so kann das Kind vom weiteren Besuch
des Kindergartens ausgeschlossen werden. Die Entscheidung hierü ber trifft der Magistrat. Der
Ausschluß gilt als Abmeldung.

(4)
Sofern Kinder mehrere Male oder ununterbrochen mehr als zwei Wochen ohne Begrü ndung
vom Besuch des Kindergartens fernbleiben, können sie durch schriftliche Erklä rung
gegenü ber den Erziehungsberechtigten vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Fü r eine
Neuanmeldung gilt § 3 Abs.2 dieser Satzung.

(5)
Werden die Gebü hren zweimal nicht ordnungsgemä ß bezahlt, so erlischt das Anrecht auf den
bisher eingenommenen Platz.
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§ 12 Gespeicherte Daten

(1)
Fü r die Bearbeitung des Antrags auf Aufnahme in den Kindergarten sowie fü r die Erhebung
der Kindergartenbenutzungsgebü hren werden folgende personenbezogene Daten in
automatisierten Dateien gespeichert:

a) Allgemeine Daten: Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten und der
Kinder, Geburtsdaten aller Kinder sowie weitere zur
kassenmä ßigen Abwicklung erforderliche Daten,

b) Kindergarten-
benutzungsgebü hr: Berechnungsgrundlagen,

c) Rechtsgrundlage:  Hessische Gemeindeordnung (HGO),
Kommunalabgabengesetz (KAG), Hessisches
Kindergartengesetz (KiGaG), Hessisches
Datenschutzgesetz (HDSG), Bundessozialhilfegesetz
(BSHG), Satzung

Die Löschung der Daten erfolgt 2 Jahre nach Einstellung des Falles bzw. nach dem Verlassen
des Kindergartens durch das Kind.

(2)
Durch die Bekanntmachung dieser Satzung werden die betroffenen Erziehungsberechtigten
gemä ß § 18 Abs.2 HDSG ü ber die Aufnahme der in Abs.1 genannten Daten in automatisierte
Dateien unterrichtet.

§ 13 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit dem Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig wird hier-
mit die Satzung vom 12. Mä rz 1982 gem. § 3 Abs.2 Hess.KAG ausdrü cklich ersetzt.

63688 Gedern, den 18. Mai 1994

DER MAGISTRAT DER STADT GEDERN

Z e n k e r t
Bü rgermeister


